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herzlich willkommen in der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH).Wir möchten Sie in der MHH gut
beraten und behandeln.Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit
unserer Hilfe schnell wieder gesund werden oder Ihr 
Leiden sich spürbar bessern lässt.

Eventuell müssen Sie im Verlauf Ihrer Behandlung 
gemeinsam mit dem Behandlungsteam und Ihren 
Angehörigen/Bezugspersonen schwerwiegende 
Entscheidungen treffen. Dies ist oft nicht einfach und
nicht immer konfliktfrei. Mitunter berührt die 
moderne Medizin grundsätzliche Fragen des Lebens.
In diesen Fällen möchten wir Ihnen helfen und Sie 
unterstützen.

Diese Information wurde vom Klinischen Ethik-Komitee
(KEK) der MHH erarbeitet. Das KEK ist ein unabhängiges
Beratungsgremium. Sie als Patientin oder Patient, sowie
ihre Angehörigen/Bezugspersonen können sich ebenso an

das KEK wenden wie alle an der Patientenversorgung 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im KEK sind
Mitglieder unterschiedlicher Berufsgruppen der MHH 
vertreten. Patienteninteressen werden zusätzlich auch
durch externe Mitglieder, z.B. aus der Selbsthilfe,
wahrgenommen.

Auf Anfrage bietet das KEK Beratung, Orientierung und 
Information in moralisch schwierigen Situationen und
Konfliktlagen an.

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen helfen zu klären,
ob Sie im Rahmen Ihrer Behandlung eine Beratung 
wünschen.Wir informieren Sie über Ihre berechtigten 
Ansprüche und ermutigen Sie, diese auch wahrzunehmen.
Wir können nicht garantieren, dass sie alle im 
gewünschten Umfang erfüllt werden. Die MHH setzt sich
aber aktiv dafür ein, dass die hier aufgeführten Rechte
und Ansprüche im Klinikalltag nicht vergessen werden.
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Vorstand Krankenversorgung
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Vorsitzender des KEK

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,



Ihre Rechte als Patientin/Patient

AUFNAHME

In der Patientenaufnahme haben Sie Ihre persönlichen
Daten angegeben und den Behandlungsvertrag unter-
schrieben. Die Patienten-Informations-Broschüre der
MHH halten Sie bereits in Händen. Auf der Station erfolgt
ein persönliches Aufnahmegespräch. Bitte benennen Sie
in diesem Gespräch auch Ihre nächsten Angehörigen/
Bezugspersonen und teilen uns mit, ob Sie eine Patienten-
verfügung oder Vorsorgevollmacht verfasst haben.Weite-
re persönliche Wünsche besprechen Sie bitte direkt mit
dem Stationsteam.

SELBSTBESTIMMUNGSRECHT

Sie bestimmen selbst, ob und in welchem Umfang die von
uns vorgeschlagenen Maßnahmen (Untersuchungen, Be-
handlung und Pflege) durchgeführt werden. Sie haben zu
jedem Zeitpunkt Ihrer Behandlung das Recht, in geplante
Maßnahmen einzuwilligen oder diese abzulehnen.

Bei der Behandlungsplanung werden Sie auch über beste-
hende Alternativen informiert. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt
werden Sie hinsichtlich der aus medizinischer Sicht sinn-
vollsten Lösung beraten. In der Regel sind die Patientinnen
und Patienten mit der empfohlenen Maßnahme einver-
standen.Wenn Sie aber unsicher sind, ob diese Lösung
auch aus Ihrer Sicht die beste ist, haben Sie das Recht, die-
se Zweifel zu äußern und zu besprechen.

Falls Sie die Durchführung einer ärztlich empfohlenen
Maßnahme nicht wünschen, wird das weitere Vorgehen
mit Ihnen abgesprochen. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt

erläutert Ihnen die Konsequenzen Ihrer Entscheidung.
Dies geschieht in der Absicht, vermeidbaren Schaden von
Ihnen abzuwenden.

AUFKLÄRUNG UND INFORMATION

Damit Sie Ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen kön-
nen, werden Sie über alle geplanten diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen (Untersuchungen, Opera-
tionen, Medikamente etc.), über alle medizinischen Befun-
de (Blutuntersuchungen, bildgebende Diagnostik etc.) so-
wie über Ihre Diagnose und Ihre Prognose in persönlichen
Arztgesprächen aufgeklärt. Alle Informationen erhalten
Sie in einer für Sie verständlichen Weise.

Wenn Sie einen Rat suchen, wird das Behandlungsteam
Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten.Wenn Sie
eine zweite ärztliche Meinung einholen möchten, werden
Sie dabei unterstützt. Sie haben das Recht, alle objektiven
Daten in Ihren Krankenunterlagen einzusehen, soweit kei-
ne Rechte und Interessen Dritter berührt sind.

EINWILLIGUNG

Aus dem Selbstbestimmungsrecht und dem Recht auf In-
formation und Aufklärung folgt, dass medizinische und
pflegerische Maßnahmen nur nach Ihrer Einwilligung vor-
genommen werden. Diese Einwilligung kann in vielen Fäl-
len mündlich erteilt werden, die Schriftform ist nur bei
eingreifenden/folgenreichen Maßnahmen (Operation,
Narkose, Magen-Darm-Spiegelung, HIV-Test etc.) vorge-
schrieben.Wichtig ist, dass Sie auch den Abbruch einer
medizinischen Maßnahme einfordern dürfen oder in die
Einstellung einer Maßnahme einwilligen können.
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Falls Sie vorübergehend oder dauerhaft nicht einwilli-
gungsfähig sein sollten, ist für die Planung der weiteren
Behandlung eine von Ihnen verfasste Patientenverfügung
oder eine andere Form der Willenserklärung hilfreich. Sie
wird – nach Prüfung ihrer Gültigkeit – die weiteren Ent-
scheidungen des Behandlungsteams leiten.Wenn keine
Patientenverfügung vorliegt, orientiert sich das weitere
Vorgehen an Ihrem mutmaßlichen Willen. Die Ermittlung
des mutmaßlichen Willens bezieht Informationen, die uns
Ihre Angehörigen/Bezugspersonen geben, ebenso mit ein
wie unsere Verantwortung für Ihr Wohlergehen.Wenn Sie
sich selbst nicht zur Frage einer möglichen Organentnah-
me oder Obduktion nach dem Tode geäußert haben, wer-
den Ihre nächsten Angehörigen um Zustimmung gebeten.

MENSCHENWÜRDE

Die Beschäftigten der MHH respektieren Ihre Würde und
Individualität in allen Phasen Ihres Lebens oder Krank-
seins.Wir nehmen Rücksicht auf Ihre Intimität, Scham und
Verletzlichkeit und unterstützen Ihren Wunsch nach
Wohlergehen. Keine Patientin und kein Patient wird im
Rahmen der Behandlung benachteiligt oder diskriminiert.

Sterbenden sichern wir eine intensive fachliche und per-
sönliche Begleitung zu. Sie haben das Recht auf ein wür-
devolles und möglichst schmerzfreies Leben bis zum Tode.

SCHWEIGEPFLICHT

Alle Informationen, die direkt Ihre Erkrankung und Be-
handlung betreffen, sind grundsätzlich nur Ihnen und den
an der Behandlung unmittelbar Beteiligten zugänglich.
Die berufliche Schweigepflicht der Beschäftigten der
MHH gilt auch gegenüber Ihren Angehörigen/Bezugsper-

sonen, anderen (nicht an der Behandlung beteiligten) 
Ärztinnen/Ärzten und anderen Berufsgruppen. Selbstver-
ständlich haben Sie das Recht, uns einzelnen Personen
gegenüber von der Schweigepflicht zu entbinden. An Kos-
tenträger werden Ihre Daten nur in dem gesetzlich vorge-
schriebenen Umfang weitergegeben.Weitere persönliche
Informationen, die Sie uns vertraulich geben, werden auch
vertraulich behandelt.

FORSCHUNG UND LEHRE

Sie haben an der MHH die Möglichkeit, an Forschungspro-
jekten teilzunehmen, die der Weiterentwicklung der Medi-
zin dienen. Außerdem können Sie aktiv dazu beitragen,
Studierende und Auszubildende der MHH auf ihre berufli-
che Praxis vorzubereiten. Sie entscheiden selbst, ob und
wie weit Sie an Forschung und Lehre teilnehmen möch-
ten.Wenn Sie eine Teilnahme nicht wünschen, entstehen
Ihnen daraus keine Nachteile.

ENTLASSUNG

Sie haben das Recht auf eine verantwortungsvolle Pla-
nung und Vorbereitung Ihrer Entlassung aus der MHH.
Dazu gehört insbesondere, dass Ihre weitere ärztliche und
pflegerische Versorgung organisiert worden ist und dass
notwendige Maßnahmen zur weiteren Rehabilitation ein-
geleitet wurden. Sie werden mit einem Arztbrief entlas-
sen, der die Grundlage für die weitere Behandlung dar-
stellt. In einem Entlassungsgespräch werden Ihre Ärztin
oder Ihr Arzt noch offene Fragen über den zurückliegen-
den Behandlungsprozess und die weitere medizinische
Planung beantworten.




